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Gemeindekanzlei und -Verwaltung 
 
Ausfertigungen, Auszüge aus Protokollen und Abschriften Fr. 8.00
  

Auskunftsgebühren (z.B. Ueberprüfung der Personalien) Fr. 8.00
  

Beglaubigung von Unterschriften, Buchauszügen Fr. 10.00
  

Bescheinigungen aller Art (z.B. Lernfahrausweis/Wohnsitzbestätig.usw.) Fr. 8.00
  

Giftscheine Fr. 5.00
  

Heimatausweis (Ausstellung oder Verlängerung) Fr. 8.00
  

Identitätskarten  Kinder und Jugendliche, exkl. Porto 
 Erwachsene, exkl. Porto 

Fr. 
Fr. 

30.00
65.00

  

Reisepass Kinder und Jugendliche, exkl. Porto 
 Erwachsene, exkl. Porto 

Fr. 
Fr. 

55.00 
120.00

  

Identitätskarte+Reisepass Kinder und Jugendliche, exkl. Porto 
(Kombi) Erwachsene, exkl. Porto 

Fr. 
Fr. 

63.00 
128.00

  

Kopien von Steuereinschätzungen Fr. 8.00
  

Mahngebühr Fr. 12.00
  

Nachsenden von Schriften (Heimatschein) Fr. 25.00
  

Schriftenempfangsschein (Heimatschein) Fr. 12.00
  

Wochenaufenthalter (pro Jahr und weniger) 
• für Angestellte oder Selbständige  
• für Lehrlinge 

 
Fr. 
Fr. 

50.00
25.00

  

Wohnsitzausweis (ohne Stipendiaten) Fr. 8.00
  

Zonenplan, A3, farbig Fr. 10.00

 
 
Zivilstandsamt 
 
Die Gebühren des Zivilstandsamtes sind durch die Vollziehungsverordnung des Regie-
rungsrates des Kantons Solothurn geregelt. 
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Vormundschaftsbehörde 
 
Entmündigung ZGB Art. 369, 370, 371, 372 
Beschränkung der Handlungsfähigkeit ZGB Art. 368, 312 

Fr. 50.00 bis 600.00

  
Anordnung der Vormundschaft 
über Unmündige, ZGB Art. 368, 312 

Fr. 50.00 bis 200.00

  
Anordnung einer Beistandschaft in den Fällen 
von ZGB Art. 308, 309, 392, 393, 394, 823 

Fr. 50.00 bis 600.00

  
Anordnung einer Erbschaftsverwaltung 
ZGB Art. 554, EG ZGB § 194 

Fr. 50.00 bis 1'200.00

  
Beschlüsse betr. vorläufigem Entzug der 
Handlungsfähigkeit ZGB Art. 386 

Fr. 50.00 bis 1'000.00

  
Vorkehrungen zum Schutze der Kinder und 
ihrer Vermögen ZGB Art. 386 

Fr. 50.00 bis 500.00

  
Aufhebung von Vormundschaften, Beiratschaften, Erbschaftsver-
waltungen, Wiederherstellung der elterlichen Sorge bzw. Obhut 

Fr. 50.00 bis 500.00

  
Zustimmungs- und Genehmigungsbeschlüsse der Vormund-
schaftsbehörde in Fällen von ZGB Art. 421 (z.B. Kaufverträge) 

Fr. 50.00 bis 1'200.00

  
Begutachtungen und Anträge zu Handen der Aufsichts- und 
anderer Behörden in Fällen von ZGB Art. 422, 15, 96, 264ff, 311 

Fr. 50.00 bis 1'200.00

  
Entscheide der Vormundschaftsbehörde nach ZGB Art. 420, 99 Fr.  50.00 bis 500.00
  
Revisionsgebühr für Prüfung der Vormundschaftsrechnungen EG ZGB § 52
  
Sonstige Verrichtungen der Vormundschaftsbehörde 
(Ausarbeitung von Verträgen, Berichten etc.) 

Fr. 50.00 bis 500.00

 
 
In Härtefällen kann die Vormundschaftsbehörde die Gebühren ganz oder teilweise 
erlassen. 
 
Alle Aufwendungen mit den Minimal- und Maximalgebühren werden nach Arbeitsaufwand 
abgerechnet. Sämtliche Dienstleistungen, welche nicht festgelegt und einkom-
mensabhängig sind, werden nach Aufwand verrechnet. 
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Vom Gemeinderat genehmigt 
am 19. Dezember 1994 
 
Von der Gemeindeversammlung genehmigt 
am 24. Januar 1995 
 
Der Gebührentarif für die Gemeindekanzlei und das Zivilstandsamt 
tritt am 01. Februar 1995 in Kraft. 
 
Der Gebührentarif der Vormundschaftsbehörde tritt auf den 01. April 2003 in 
Kraft. 
 
 
Der Gemeinde- Der Gemeinde- 
präsident:  schreiber: 
 
Paul Lang  Markus von Däniken 
 
 
 
Ergänzung mit dem Tarif der Vormundschaftsbehörde 
 
Gemeinderat, 02. Dezember 2002 
Gemeindeversammlung, 12. März 2003 
 


